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Landratsamt 

 
Beteiligungsbericht des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm, gem. 

Art. 82 Abs. 3 LKrO für das Jahr 2019 
 
Der Beteiligungsbericht des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm nach 
Art. 82 Abs. 3 LKrO über seine Beteiligungen an Unternehmen in 
einer Rechtsform des Privatrechts wurde dem Kreistag in seiner 
Sitzung vom 14.12.2020 vorgelegt. 
 
Dieser Bericht liegt im Geschäftsraum des Beteiligungsmanagers, 
Zimmer-Nr. A212 öffentlich zur Einsichtnahme auf. Dies wird hiermit 
bekanntgegeben. 
 
Pfaffenhofen a.d.Ilm, 14.12.2020 
 
Albert Gürtner, Landrat 
 
 
 
______________________________________________________ 
 

 
 

Zweckverband Wasserversorgung 
Ilmtalgruppe (BGS/WAS) 

 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 

des Zweckverbandes Wasserversorgung Ilmtalgruppe 
(BGS/WAS) 

 
vom 08.12.2020 

 
Aufgrund der Art. 5,8 und 9 des Kommunalabgabegesetzes erlässt 
der Zweckverband Wasserversorgung Ilmtalgruppe folgende Bei-
trags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung: 
 
 

§ 1 Beitragserhebung 
 
Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Aufwandes für die 
Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung einen Beitrag. 
 
 

§ 2 Beitragstatbestand 
 
Der Beitrag wird erhoben für 
 
1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich 
nutzbare Grundstücke, wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum 
Anschluss an die Wasserversorgungseinrichtung besteht. 
 
oder 
 
2. – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Wasserver-
sorgungseinrichtung tatsächlich angeschlossene Grundstücke. 

 
 

§ 3 Entstehen der Beitragsschuld 
 
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbe-
standes. Ändern sich die für die Beitragsbemessung maßgeblichen 
Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzli-
che – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 
 
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Bei-
tragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht 
die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung. 
 
 

§ 4 Beitragsschuldner 
 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitrags-
schuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 
 
 

§ 5 Beitragsmaßstab 
 
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschoss-
fläche der vorhandenen Gebäude berechnet. Die beitragspflichtige 
Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindestens 2.500 m² 
Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten 
 
- bei bebauten Grundstücken auf das 4-fache der beitragspflichtigen 
Geschossfläche, mindestens jedoch 2500 m², 
 
- bei unbebauten Grundstücken auf 2500 m² 
 
begrenzt. 
 
(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in 
allen Geschossen zu ermitteln. Keller werden mit der vollen Fläche 
herangezogen. 
Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut 
sind. 
Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach der Art Ihrer 
Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss der Wasserversorgung aus-
lösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht 
herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die 
tatsächlich einen Wasseranschluss haben. Balkone, Loggien und 
Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Ge-
bäudefluchtlinie hinausragen. 
 
(3) Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung ohne 
Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten, aber bebau-
baren Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der beitrags-
pflichtigen Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei 
denen die zulässige oder für die Beitragsbemessung maßgebliche 
vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur 
untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbe-
baute Grundstücke i. S. d. Satzes 1. 
 
(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung 
der für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich 
dadurch der Vorteil erhöht. Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere 
 
- im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen 
Flächen, soweit für diese bisher noch keine Beiträge geleistet worden 
sind, 
 
- im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich ge-
schaffenen Geschossflächen sowie im Fall des Absatzes 1 Satz 2 für 
die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zusätzliche Grund-
stücksfläche. 
 
- im Fall der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes 
oder Gebäudeteils i. S. d § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nut-
zungsänderung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit entfallen. 
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(5) Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, für das ein 
Beitrag nach Absatz 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird 
der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtigten Ge-
schossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücks-
flächen neu berechnet. Dieser Betrag ist nachzuentrichten. 
 
Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, so ist 
für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz 
abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet worden ist. 
 
 
 

§ 6 Beitragssatz 
 
Der Beitrag beträgt 
 
a)   pro qm Grundstücksfläche                  1,28 € 
 
b)   pro qm Geschossfläche                      3,00 € 
 
 
 

§ 7 Fälligkeit 
 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides fällig. 
 

§ 7a Beitragsablösung 
 
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst 
werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des Beitrages. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
 
 

§ 8 Erstattung des Aufwandes für Grundstücksanschlüsse 
 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, 
Erneuerung, Veränderung, Stilllegung und Beseitigung sowie für die 
Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse i.S. des § 3 WAS ist mit 
Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund 
liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils 
tatsächlichen Höhe zu erstatten. 
 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen 
Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des 
Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbaube-
rechtigter ist. Mehrere Schuldner (Eigentümer oder Erbbauberechtig-
te) sind Gesamtschuldner. § 7 gilt entsprechend. 
 
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst 
werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung 
besteht nicht.  
 

§ 9 Gebührenerhebung 
 
Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Wasserversor-
gungseinrichtung Grundgebühren (§ 9 a) und Verbrauchsgebühren (§ 
10). 
 

§ 9 a Grundgebühren 
 
(1) Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) der ver-
wendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem Grund-
stück nicht nur vorübergehend mehrere Hauptwasserzähler im Sinne 
des § 19 WAS, so wird die Grundgebühr für jeden Hauptwasserzähler 
berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Dau-
erdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasserent-
nahme messen zu können. 
 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern 
mit Dauerdurchfluss 
 

bis 4 m³/h           36 Euro/Jahr 
bis 10 m³/h         90 Euro/Jahr 
bis 16 m³/h       144 Euro/Jahr 
über 16 m³/h     252 Euro/Jahr 
 
 

 
. 

§ 10 Verbrauchsgebühr 
 
(1)  Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Was-
serversorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet. Die 
Gebühr beträgt 1,55 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 
 
(2) Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermittelt. 
Er ist durch den Zweckverband zu schätzen, wenn 
 

1.  ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
 
2.  der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht er-
möglicht wird, oder 
 
3.  sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasser-
zähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt. 

 
(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Was-
serzähler verwendet, beträgt die Gebühr 1,55 € pro Kubikmeter ent-
nommenen Wassers. 
 
(4) Für die Überlassung eines Standrohres oder einer nicht ortsfesten 
Wasserentnahmeeinheit, um über Hydranten Wasser zu entnehmen, 
wird für jeden angefangenen Tag eine Gebühr in Höhe von 7,50 € 
erhoben. 
 
(5) Für die Errichtung eines Bauwasseranschlusses ohne Zähler wird 
eine pauschale Gebühr in Höhe von 80 € erhoben. 
 
 

§ 11 Entstehen der Gebührenschuld 
 
(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme. 
 
(2) Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den 
Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt; der 
Zweckverband teilt dem Gebührenschuldner diesen Tag schriftlich 
mit. Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines 
jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebüh-
renschuld neu. 
 

§ 12 Gebührenschuldner 
 
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 
Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nut-
zung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 
 
(2) Der Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem 
Grundstück befindlichen Betriebs. 
 
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemein-
schaft. 
 
(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 
(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegen-
über den in den Abs. 1 bis 4 genannten Gebührenschuldnern festge-
setzt worden sind, als öffentliche Last auf dem Grundstück bzw. dem 
Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG). 
 
 
 

§ 13 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 
 
(1)  Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und Ver-
brauchsgebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebüh-
renbescheides fällig. 
 
(2) Auf die Gebührenschuld ist zum 15. April, 15. August und 15. 
Dezember jeden Jahres eine Vorauszahlung in Höhe eines Drittels 
des Jahresverbrauchs der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leis-
ten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt der Zweckver-
band die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung des Jahresge-
samtverbrauches fest. 
 
 

§ 14 Mehrwertsteuer 
 
Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Gebühren wird 
die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe erhoben. 
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§ 15 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 
 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem Zweck-
verband für die Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen un-
verzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen – 
auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen -
Auskunft zu erteilen. 
 
 

§ 16 Inkrafttreten 
 
(1)  Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 25.10.2017 samt ihren Ände-
rungssatzungen außer Kraft.  
 
 
Starzhausen, den 08.12.2020 
 
 
Böhm, Verbandsvorsitzender 
 
 
______________________________________________________ 
 
 
 

Zweckverband Verkehrsgemeinschaft 
Region Ingolstadt 

 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsgemeinschaft  

Region Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2021 
 

 
Aufgrund des Art. 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammen-
arbeit – KommZG – i. V. m. den Art. 63 ff. der Gemeindeordnung – 
GO – erlässt der Zweckverband „Verkehrsgemeinschaft Region 
Ingolstadt“ folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit festgesetzt. 
Er schließt im  
 
Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit          785.100 Euro 
 
und im  
 
Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit              3.900 Euro 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind 
nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, 
der nach den Bestimmungen der Zweckverbandssatzung umzulegen 
ist, wird für das Haushaltsjahr 2021 
 
im Verwaltungshaushalt auf                        785.100 Euro 
 
und im Vermögenshaushalt auf                              0 Euro 
 
(Umlagesoll) festgelegt. 

Die Festsetzung erfolgt nach dem Verhältnis der Stimmrechte in der 
Verbandsversammlung (Stimmrechte 1:1:1:1).  
 
 
(2) Die Umlagebeträge für die Zweckverbandsumlage werden wie 
folgt festgesetzt: 
 
Betriebskostenumlage: 
 
Stadt Ingolstadt                                            196.275 Euro 
 
Landkreis Eichstätt                                      196.275 Euro 
 
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen          196.275 Euro 
 
Landkreis Pfaffenhofen                                196.275 Euro 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 120.000 Euro festge-
setzt. 
 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
Ingolstadt, 18.11.2020 
 
 
 
Dr. Christian Scharpf 
Oberbürgermeister und 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen ab dem Tag der 
Bekanntmachung bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Ver-
kehrsgemeinschaft Region Ingolstadt, Am Nordbahnhof 3, 85049 
Ingolstadt, Zimmer 2.07, während der allgemeinen Geschäftsstunden 
zur Einsichtnahme auf. 
 
 Bekanntmachungsvermerk: 
 
 
_______________________________________________________ 

Tag der Veröffentlichung: 16.12.2020 


